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5. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Für die Entscheidung über Anträge zum Neubau, 

zur Modernisierung oder zur Instandsetzung von Eigen
heimen gelten die Rechtsvorschriften über den Eigenheim
bau8.“

(4) Die Verordnung vom 28. April 1960 über die Finanzie
rung von Baumaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von 
privatem Wohnraum (GBl. I Nr. 34 S. 351) ist für die Finan
zierung von Baumaßnahmen an Eigenheimen, deren Eigen
tümer ihren Wohnsitz in der DDR haben, nicht mehr anzu
wenden.

Berlin, den 31. August 1978

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t о p h 
Vorsitzender

8 Z. Z. gilt die Eigenheimverordnung vom 31. August 1978 (GBl. I 
Nr. 40 S. 425).

Durchführungsbestimmung 
zur Eigenheimverordnung

vom 31. August 1978

Auf Grund des § 14 der Eigenheimverordnung vom 31. Au
gust 1978 (GBl. I Nr. 40 S. 425) wird im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und in 
Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt:
Zu § 1 der Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Für die Modernisierung und Instandsetzung von Eigenhei
men ist eine Zustimmung gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung 
zu beantragen, soweit Materialien und Ausrüstungsgegen
stände gemäß § 8 der Verordnung bereitgestellt, Preisdiffe
renzen gemäß § 10 der Verordnung ausgeglichen oder Kredite 
gemäß § 12 der Verordnung in Anspruch genommen werden 
sollen.
Zu § 2 der Verordnung:

§ 2
Nutzung von Material- und Leistungsreserven

(1) Die Betriebe aller Zweige und Bereiche der Volks
wirtschaft unterstützen insbesondere die Gewinnung von 
wiederverwendbaren Abbruchmaterialien sowie die zusätz
liche Produktion von Materialien und Ausrüstungsgegenstän
den durch intensive Nutzung betrieblicher Anlagen und 
beziehen dabei verstärkt Bürger ein.

(2) Die Initiativen sind zu konzentrieren in
— Forstwirtschaftsbetrieben auf die zusätzliche Bereitstellung 

von wärmegedämmten Außenwandbauteilen, Dach- und 
Deckenkonstruktionen sowie Türen und Fenstern,

— örtlichgeleiteten Betrieben des Bauwesens auf die Er
höhung des Aufkommens an kleinformatigen Wandbau
stoffen, Zuschlagstoffen, Betonwaren und Dämmstoffen,

— Betrieben der bezirksgeleiteten Industrie auf die erhöhte 
Bereitstellung von Holzbauelementen, Ausrüstungen sowie 
Leistungen des Tischler- und Elektrikerhandwerks.

(3) Die im Rahmen der Initiativen gemäß Abs. 2 gewon
nenen Materialien und Ausrüstungsgegenstände sind zweck
gebunden für den Neubau, die Modernisierung und die In
standsetzung von Eigenheimen im Territorium und für den 
Wohnungsbau auf dem Lande einzusetzen. Sie dürfen nicht 
für andere Bauaufgaben verwendet werden.

(4) Die Initiativen der Werktätigen sind im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten zu unterstützen durch
— Bereitstellung von Baumaschinen und Geräten,
— Durchführung von Transport-, Lade- und Montageleistun

gen unter Nutzung betrieblicher Grundmittel,
— Durchführung von Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstalla

tionsleistungen und anderen Bauleistungen, die von den 
Werktätigen nicht selbst erbracht werden können, ein
schließlich Projektierung und Bauleitung,

— Gewinnung geeigneter Werktätiger zur Durchführung von 
Leistungen in zusätzlicher Arbeit gemäß den Rechtsvor
schriften1,

— Bereitstellung von Materialien und Ausrüstungsgegenstän
den aus Beständen, wenn diese für die geplante Industrie- 
und Bauproduktion nicht benötigt werden und die Zustim
mung des Bilanzorgans für bilanzierungspflichtige Mate
rialien und Ausrüstungsgegenstände vorliegt,

und andere Maßnahmen. Die Art und der Umfang der be
trieblichen Unterstützung sind zwischen dem Betrieb und 
dem Werktätigen zu vereinbaren.

§ 3
Bereitstellung von Baumaschinen durch Betriebe

(1) Die Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung der 
Baumaschinen darf nur durch Bürger bzw. Werktätige erfol
gen, die die erforderliche Qualifikation bzw. den Berechti
gungsnachweis besitzen.

(2) Der abgebende Betrieb hat dem Nutzer Möglichkeiten 
zum Erwerb der erforderlichen Berechtigungsnachweise zu 
benennen, zur Bedienung geeignete Werktätige zu vermit
teln oder das Bedienungspersonal mit bereitzustellen.

§ 4
Vertragsgestaltung beim Neubau von Eigenheimen 

gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung

Der als Eigentümer vorgesehene Bürger tritt in die beste
henden Verträge zu den Bedingungen ein, die für den indi
viduellen Eigenheimbau gelten. Die sozialistischen Genossen
schaften und kooperativen Einrichtungen der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft sowie die volkseigenen Be
triebe sind verpflichtet, die Verträge so zu gestalten, daß dem 
Bürger bei Eintritt in den Vertrag die Rechte aus dem Zivil
gesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 
19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 27 S. 465) zustehen und Garantie
ansprüche für fertiggestellte Leistungen auf den Bürger über
gehen. Für selbsterbrachte Leistungen ist dem Bürger Ga
rantie gemäß § 196 des Zivilgesetzbuches zu gewähren.

Zu § 5 der Verordnung:
§ 5

Aufwandsnormative
Für den Neubau und die Modernisierung von Eigenheimen 

einschließlich der Erschließung innerhalb der Grundstücks
grenzen sind unter Einbeziehung der Eigenleistungen folgende 
Aufwandsnormative anzuwenden: 

a) Neubau

Anzahl der zum Haushalt zulässiger maximaler
gehörenden Personen Aufwand ohne

Grunderwerb (TM)

bis zu 4 Personen 65,0
5 Personen 70,0
6 Personen 75,0

über 6 Personen 80,0
t Z. Z. gilt die Anordnung vom 25. August 1975 über die Zulässig

keit, Vergütung und Kontrolle von zusätzlicher Arbeit bei der Vorbe
reitung und Durchführung von Baumaßnahmen (GBl. I Nr. 35 S. 632) 
in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 27. Oktober 1978 (GBl. I 
Nr. 38 S. 419).


